Zeitschrift: Pro Senectute : schweizerische Zeitschrift flr Altersflrsorge,
Alterspflege und Altersversicherung

Herausgeber: Schweizerische Stiftung Fur das Alter
Band: 39 (1961)

Heft: 1

Artikel: Neue Altersfiirsorgegesetze

Autor: [s.n.]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-721972

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 06.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-721972
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Bedeutung verloren, neue fehlen vielfach, das Leben wird immer
komplizierter, die Anspriiche an den Menschen werden grosser.
Daraus ergeben sich Schwierigkeiten in den menschlichen Bezie-
hungen, so in der Ehe, der Erziehung, im Hineinwachsen des
jungen Menschen in die Gesellschaft der Erwachsenen, in der
Anpassung an die Arbeit usw. Die moderne soziale Arbeit sieht
thre Aufgabe heute darin, durch vorbeugende und generelle
Massnahmen diese Schwierigkeiten zu mildern und Menschen in
einer psycho-sozialen Not zu einer besseren Anpassung an ihre
Lebenssituation zu verhelfen, um damit die Voraussetzungen zu
einem befriedigerenden Leben zu schaffen. Soziale Arbeit ist
Lebenshilfe. Diese ist nur in einem partnerischen Verhiltnis zwi-
schen Helfer und Klient moglich. Die Bezeichnung «Fiirsorgey
ist darum 1m Grunde veraltet. Es handelt sich um «Mitsorge»,
um ein gemeinsames Angehen der Schwierigkeiten, Der Sozial-
arbeiter kann eventuell den dussern Druck mildern helfen, aber
den inneren Weg zu einer besseren Anpassung muss der Klient
selber gehen. Die Aufgabe des Sozialarbeiters besteht darin, zu
aktivieren, zu ermutigen und den positiven Kriften des Klienten
zur Entfaltung zu verhelfen. Diese Auffassung der Hilfe stellt
an das Wissen, das Konnen und die Personlichkeit des Sozial-
arbeiters sowohl in der offenen als auch in der geschlossenen
Firsorge ganz erhebliche Anspriiche. Darum sind die Anforde-
rungen an die Ausbildung fiir die soziale Arbeit heute wesentlich
hoher als noch von 1o oder 20 oder gar 40 Jahren. (Dr. Margrit
Schlatter im Jahresbericht der Schule fiir soziale Arbeit Ziirich,
1960.)

Neue Altersfiirsorgegesetze
Appenzell IR

Der Grosse Rat des Kantons Appenzell IR hat am 2. Juni 1960
eine neue Verordnung tber die Alters-, Hinterlassenen- und In-
validenbeibilfe beschlossen und riickwirkend auf den 1. Januar
1960 in Kraft gesetzt. Die wichtigsten Bestimmungen lauten wie
folgt: ‘

Der Kanton gewihrt die Beihilfe bediirftigen Betagten, Witwen
und Waisen, die eine Rente der AHV beziehen sowie bediirftigen
Empfingern der IV, ferner anderen Bedirftigen, denen gemiss
Bundesrecht die Alters- oder Hinterlassenenbeihilfe zugesprochen
werden kann, immer unter der Voraussetzung, dass die Emp-
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fainger der Beihilfe damit vor dauernder Armengenossigkeit be-
wahrt werden konnen. Dabei gilt als bediirftig, wer aus eigenen
Mitteln seinen personlichen sowie den Unterhalt derjenigen Per-
sonen nicht zu bestreiten vermag, denen gegeniiber er unterhalts-
pflichtig ist,

Die Hohe der Beihilfe wird nach Bedarf abgestuft, ist aber pro
Jahr begrenzt fiir Einzelpersonen auf Fr. 1200.—, fiir Ehepaare
auf Fr. 1600.— und fir Kinder auf Fr. 60o0.—. Diese Ansitze
dirfen nur in Ausnahmefillen tberschritten werden, soweit es
zur Vermeidung von Hirten notig ist, zum Beispiel bei dauern-
der Pflegebediirftigkeit, kostspieliger Krankenbehandlung oder
Heimversorgung.

Die Beihilfe darf nicht mit Steuern oder anderen offentlichen
Abgaben belastet oder verrechnet werden. Ihre Verpfindung
ist nichtig. Die Abtretung ist nur gegentiber amtlichen oder pri-
vaten Fursorgestellen mdglich, die dem Berechtigten Vorschuss
auf diese Bethilfe gewihrt haben.,

Zu Unrecht bezogene Leistungen der Beihilfe, besonders infolge
falschen Angaben oder pflichtwidriger Unterlassung von Mittei-
lungen des Empfangers oder seines Vertreters iiber seine Vermo-
gensverhiltnisse, sind zuriickzuerstatten, auch von seinen aus dem
Nachlass bereicherten Erben. Ebenso hat ein Bezliger der Bei-
hilfe, der durch Vermogensanfall oder Erwerb in giinstige Ver-
hiltnisse gekommen ist, die erhaltenen Leistungen zuriickzu-
erstatten.

Die Auslagen fiir diese Beihilfen werden gedeckt durch die Bun-
desbeitrige fiir die zusdtzlichen Alters- und Hinterlassenenfiir-
sorge, durch Entnahmen aus dem Fonds fir Greise, Witwen und
Waisen sowie aus Zuschiissen des Kantons.

Die Festsetzung der Beihilfe sowie die jdhrliche Ueberprifung
der Leistungen wird einer Flrsorgekommission von sechs Mit-
gliedern ibertragen, die vom Armleutesickelmeister prisidiert
wird und der unter anderen der Vorsteher der kantonalen Aus-
gleichskasse und je ein Vertreter der Stiftung «Fiir das Alter»
und «Fir die Jugend» angehoren. Personen, die Anspruch auf
Leistungen der Beihilfe erheben wollen, haben bei der kantona-
len Ausgleichskasse ein Gesuch einzureichen. Diese Stelle ver-
gleicht die Anmeldungen mit den Beziigerlisten der Stiftungen
«Fir das Altery» und «Fir die Jugend»; beim Vorliegen ausser-
ordentlicher Verhiltnisse kann ein Eeziigér gleichzeitig Leistun-
gen von einer Stiftung und der kantonalen Fiirsorge beziehen.



Ueber weitere Einzelheiten der neuen Verordnung erteilen die
kantonale Ausgleichskasse in Appenzell und ihre Zweigstellen
bereitwillig Auskunft, Diese Regelung, welche die bisherige kan-
tonale Vollziechungsverordnung zum Bundesbeschluss tiber die zu-
satzliche Alters- und Hinterlassenenfiirsorge vom 2. Juni 1949 ab-
lost, brachte einen sehr beachtlichen und erfreulichen Fortschritt
im Wohlfahrtswesen des kleinsten Bergkantons unseres Landes,
der lobend erwdahnt zu werden verdient.

Graunbiinden

Die Stimmberechtigten im Kanton Graubtinden haben am
6. Mirz 1960 das Gesetz iiber die Ausrichtung von Alters- und
Hinterlassenenbeibilfen angenommen, Der Kleine Rat hat das
Gesetz samt der vom Grossen Rat erlassenen Vollziehungsver-
ordnung auf den 1. Oktober 1960 in Kraft gesetzt, das im we-
sentlichen folgende Bestimmungen enthalt:

Einmalige oder periodische Beihilfen erhalten im Kanton wohn-
hafte bediirftige Personen im Alter der AHV-Rentenberech-
tigung, Witwen und Waisen, die das schweizerische Biirgerrecht
besitzen oder als Auslinder oder Staatenlose seit mindestens
zehn Jahren in der Schweiz ansidssig sind. Ehepaarrenten werden
ausgerichtet, sobald der Ehemann das 65. Altersjahr vollendet
hat. Dabei gilt als bediirftig, wer aus eigenen Mitteln seinen
personlichen sowie den Unterhalt derjenigen Personen nicht zu
bestreiten vermag, denen gegeniiber er unterhaltspflichtig ist.
Personen, die aus schwerwiegenden Griinden der Firsorgelei-
stung nicht wiirdig sind, sind von der Bezugsberechtigung aus-
geschlossen, ebenso Personen mit unterstiitzungsfiahigen Ver-
wandten, die fir sie aufkommen konnen, und solche, die
dauernd von der Armenpflege unterstiitzt werden und durch die
Gewihrung der Beihilfe nicht davon befreit werden konnen.
Die Beihilfen werden je nach den wirtschaftlichen und person-
lichen Verhidltnissen abgestuft, diirfen aber die folgenden jihr-
lichen Ansitze nicht tibersteigen:

Einzelpersonen mit Rentenberechtigung Fr. 260.—
Einzelpersonen ohne Rentenberechtigung Fr. 340.—
Ehepaare mit Rentenberechtigung Fr. 400.—
Ehepaare ohne Rentenberechtigung Fr. 520.—
Witwen Fr. 260.—

Waisen Fr. 140.—
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Fir dringliche Anschaffungen oder zur Milderung vortber-
gehender Notlagen kénnen einmalige Beitrdge ausgerichtet wer-
den, die jedoch den Betrag von Fr. 8co.— nicht iibersteigen
dirfen,

Die Beihilfen gelten nicht als Armenunterstiitzung und durfen
weder mit offentlichen Abgaben belegt noch mit geschuldeten
offentlichen Abgaben verrechnet werden. Jede Abtretung oder
Verpfindung ist nichtig.

Zu Unrecht bezogene Leistungen der Beihilfe sind zuriickzu-
crstatten.

Zur Finanzierung wird der Bundesbeitrag fiir die zusitzliche
Alters- und Hinterlassenenfiirsorge verwendet. Dazu leistet der
Kanton einen jahrlichen Beitrag, der mindestens doppelt so hoch
ist wie der Bundesbeitrag, jedoch hochstens 6oo ooo Franken.
Gesuche um Gewihrung der Beihilfe sind schriftlich der Ge-
meindezweigstelle der AHV-Ausgleichskasse am Wohnort des
Bediirftigen einzureichen, Nach Ueberpriifung und allfilliger
Erganzung des Gesuchsformulars durch den Zweigstellenleiter
stellt der Gemeindevorstand Antrag an die kantonale Verwal-
tungskommission, die tiber das Gesuch entscheidet und die Bei-
hilfe festsetzt. Zur Vermeidung unberechtigter Beziige arbeitet
die Verwaltungskommission mit den gemeinniitzigen Institutio-
nen, insbesondere mit den Stiftungen «Fur das Altery und «Fiur
die Jugendy zusammen.

Diese neue Art der Beihilfe fiir die beduirftigen Alten im grossen
Gebirgskanton Graubtinden ist sehr zu begriissen. Wenn sich auch
die Leistungen im bescheidenen Rahmen halten, so bedeuten sic
doch fur das Land der hundert Tiler, das bekanntlich nicht mit
grossen Industrien und anderen wirtschaftlichen Reichtimern
gesegnet 1st, einen wesentlichen sozialen Fortschritt,

Unsere Biicherecke

Dy.med. Fritz Beske: «Das Gemeinschaftsleben in Altersheimeny
— Sozialhygienische Analyse der Existenzbedingungen von
Altersheim- und Pflegeheimbewohnern — (Schriftenreibe aus
dem Gebiete des offentlichen Gesundhbeitswesens, Heft 12,
Georg Thieme Verlag, Stuttgart).

Die auch historischen Fragen nachgehende Abhandlung hat zwei
Schwerpunkte. 575 der 605 Bewohner der acht Kieler Heime
wurden aufgesucht und von diesen 563 befragt. Nach der Fest-



	Neue Altersfürsorgegesetze

